
Antrag 

der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Änderungsantrag zum Ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Kooperationsplattform der Berlin University Alliance, Drucksache 18/3402

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Artikel 2 wird wie folgt neu gefasst:

In § 15 Absatz  4 Satz 1 des Gesetzes über die  Kooperationsplattform der Berlin University  
Alliance vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 803) wird das Wort „sechs“ durch das Wort „zwölf“ 
ersetzt.

Der bisherige Artikel 2 wird zu Artikel 3.

Begründung:

Die aktuell vorgesehene Übergangsfrist zur Sicherung der Personalvertretung für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Betriebsübergang hat sich pandemiebedingt als nicht 
ausreichend erwiesen und wird daher von sechs Monaten auf zwölf Monate verlängert.

Synopse:

Gültige Fassung Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Kooperationsplattform der Berlin University 
Alliance nach Anwendung dieses 
Änderungsantrags / Änderungen sind fett 
gedruckt

§4 Abs. 1, Satz 1: Die Satzungen der 
Kooperationsplattform werden nach 
Kenntnisnahme und Stellungnahme durch die 
Akademischen Senate vom Vorstand erlassen.

§4 Abs. 1, Satz 1: Die Satzungen der 
Kooperationsplattform werden nach 
Kenntnisnahme und Stellungnahme durch den 
Beirat sowie die Akademischen Senate der 
Partner und den Fakultätsrat der Charité 
vom Vorstand erlassen.

§ 15 Absatz  4 Satz 1: Für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren 
Arbeitsverhältnisse  übergegangen  sind,  führen 
die  bis  zum  Übergang  zuständigen  
Personalräte  die  Geschäfte  gemeinsam  fort,  
bis  bei  der  Kooperationsplattform ein 
Personalrat gebildet wurde, längstens jedoch bis 
zum Ablauf von sechs Monaten ab Errichtung 
der Kooperationsplattform.  

§ 15 Absatz  4 Satz 1: Für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren 
Arbeitsverhältnisse  übergegangen  sind,  führen 
die  bis  zum  Übergang  zuständigen  
Personalräte  die  Geschäfte  gemeinsam  fort,  
bis  bei  der  Kooperationsplattform ein 
Personalrat gebildet wurde, längstens jedoch bis 
zum Ablauf von zwölf Monaten ab Errichtung 
der Kooperationsplattform.  


